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bestimmte Rechts- und Staatsbewußtsein der Empfänger zeugen, für die 
Kaiser und Reich Schild und Schutz gegen die Gefahr der Herabminde­
rung zum „Landstand“ waren oder sein konnten. K. hat vergessen, daß 
in Reichersberg Gerhoh wirkte, der über den Rechtsinhalt von Begriffen 
wie ducatus oder Regalien sich ernsthafte Gedanken machte 30). Übrigens 
darf ich den Kritiker daran erinnern, daß Kondominat eines der wirk­
samsten Mittel beim Aufbau des französischen Königsstaates war (Kien­
ast, Mitteis), daß offenbar das Vorbild französischer Rechtsinsti­
tute für die Staufer wirksamer war als man bislang annahm 31). Durch 
seinen Bruder in Polling war Gerhoh außerdem auch über französische 
Verhältnisse wohl unterrichtet.

Die von K. (o. S. 453 Anm. 31) angezogene Bemerkung E. Klebels, 
daß Reichsgut in Bayern stillschweigend in die Hände der Herzöge 
überging, widerspricht für den Kondominat um Ranshofen-Braunau nicht 
meiner allerdings inkriminierten Feststellung, daß über seine Funktion 

und Wirkung der jeweilige Machteinsatz des Königs oder Herzogs ent­
schied. Gerade Klebel hat das überzeugend an dem hier sachlich ein­
schlägigen Beispiel Regensburgs (Herzogspfalz) gezeigt 32), das Kirch­
ner heranzuziehen übersah. Die Urkk. zwingen zur Annahme eines 
verstärkten Einflusses Barbarossas und Heinrichs VI. auf Bayern. Er­
scheint doch gerade unter letzterem Kaiser das Gebiet zwischen Lech, 
Donau und Ilm/Paar, das vielleicht vordem in Händen der wittels­
bachischen Pfalzgrafen war (Riezler), ganz plötzlich als großer Reichs­
gutskomplex, den der Reichsmarschall Heinrich von Kalden übertragen 
erhält. Im Urbar der Marschälle (ed. W. Krafft) erscheint er als 
officium ad paludem und umschließt sehr bedenklich sogar die Stamm­
burg der Wittelsbacher. Daß das per regnum fundata genannte Bam­
berg zum Herzogtum Bayern gehörte, wagt auch K. nicht zu behaupten. 
Niemand aber kann zustimmen, wenn das Adjektiv regalis (in regalis 
mansus, regalis iurisdictio, regale predium) entgegen aller sonst geübten 
Deutung mit „herzoglich“ übersetzt wird. Vel heißt ebenso oft „und“ 
als „oder“. Der Kritiker setzt die Bedeutung „und“ fest und entzieht 
sich damit der Notwendigkeit, in eine ausgebreitete sachlich-historische
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